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Text 

§ 5. (1) Der ärztliche Leiter einer Krankenanstalt und der Facharzt haben die Absicht, in der 
Krankenanstalt bzw. Ordinationsstätte Methoden nach § 1 Abs. 2 Z 1 mit dem Samen des Ehegatten oder 
Lebensgefährten anzuwenden, dem Landeshauptmann zu melden. Über die Meldung ist auf Antrag eine 
Bestätigung zu erteilen. 

(2) Der ärztliche Leiter einer Krankenanstalt, in der die Durchführung anderer medizinisch 
unterstützter Fortpflanzungen beabsichtigt ist, hat beim Landeshauptmann die Zulassung hiefür zu 
beantragen. Die Zulassung ist zu erteilen, wenn auf Grund der personellen und sachlichen Ausstattung 
und des Vorliegens der rechtlichen Befugnisse eine dem Stand der medizinischen Wissenschaft und 
Erfahrung entsprechende Durchführung der medizinisch unterstützten Fortpflanzungen gewährleistet ist. 
Weiters muß die Möglichkeit zu einer ausreichenden psychologischen Beratung und einer 
psychotherapeutischen Betreuung gegeben sein. 

(3) Der Landeshauptmann hat die Zulassung zu widerrufen, wenn deren Voraussetzungen nicht mehr 
gegeben sind. Er hat ferner die Zulassung zu widerrufen bzw. die Anwendung der Methode nach § 1 
Abs. 2 Z 1 mit dem Samen des Ehegatten oder Lebensgefährten zu untersagen, wenn die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes schwerwiegend oder trotz Ermahnung wiederholt verletzt worden sind. 


